


Ablauf des Versandes der Eingabe 

1 Versand «Eingabe» vom Sender zu PrivaSphere Secure Messaging 

2 Übermittlung der Eingabe von PrivaSphere an «andere Plattform» 

3 Avisierung/Auslieferung von «andere Plattform» an Gericht/Behörde 

4 Feststellung des Empfangs-Zeitpunktes durch «andere Plattform», Ausstellen 
der Empfangsquittung (ZertES Zeitquelle) 

5 Übermittlung der Empfangsquittung an PrivaSphere 

6 Auslieferung der Empfangsquittung an Sender 



Zeitpunkt 

S0 Absender-Versand: 
«gesendet» im Mail-Programm des Senders – irrelevant, kann manipuliert 
werden 

S1 eGov Sendedatum: 
EML Datei mit Zeitsignatur bzw.  PDF mit 3161 Zeitstempel, siehe 
https://www.privasphere.com/hp/index.php?id=183&L=1, Pt. 1.2.1 

S2 Empfang auf interoperabler Plattform:  
Ankunftszeit der Meldung auf interoperabler Plattform 

S3a Versand Beleg: 
Versandzeit des Versand-Beleg-Exemplars (mit Mitteilung eGov-Sendedatum) 

S3b Versand der tech. Meldung betreffend Empfang bei interoperabler Plattform: 
Versandzeit des «receipt-deposited» durch interoperable Empfangsplattform 
(gem. Kriterienkatalog) 
Rechtlich irrelevant. Falls dies nicht eintrifft, so könnte die sendende 
Plattform die Eingabe erneut übermitteln oder zu techn. Support der 
empfangenden Plattform Kontakt aufnehmen. 

https://www.privasphere.com/hp/index.php?id=183&L=1


Zeitpunkt 

S4 eGov-Empfangsdatum: 
Empfangszeitpunkt bei eGov-Adressat von der Empfangs-Plattform eruiert 
(ZertES Zeitquelle) 

S5 Versand der Empfangsquittung: 
Übermittlungs-Zeitpunkt der Empfangs-Quittung an sendende Plattform 

S6 Versand der Empfangsquittung: 
Übermittlungs-Zeitpunkt der Empfangs-Quittung an den Sender 

* Mitteilung des eGov-Sendedatums (S1) + verwendete ZertES Zeitquelle im 
Mailtext. Beispiel:  

Spezialfälle 
• Gewisse Behörden akzeptieren Eingaben automatisch. 
• Der Kanton Bern stellt Empfangs-Quittungen automatisch sofort aus. 
• Das Bundesamt für Justiz verzichtet auf Ausstellung von Empfangs-Quittungen, da 

juristisch irrelevant. 



Zusätzliche Kommentare 

1 Im Falle einer Störung zwischen den Plattformen (oder leider auch wenn 
das BJ-Directory ausfällt bei nicht-PrivaSphere Empfangsplattformen) findet 
nach einem gescheiterten Versuch der «Versand des Belegexemplars (S3a)» 
auch statt, wenn die «Übermittlung von der einen Plattform auf die andere 
(S2)» scheitert. 

S2 nach S1 

S3a nach S1 

Soll – Zustand S3b nach S2 

S4 nach S2 

S5 nach S4 

S6 nach S5 

Wenn Interoperabilität auf Anhieb klappt zusätzlich S3a nach S2 
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